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Öffentlicher Teil der Niederschrift 
über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung 

des Gemeinderates der Ortsgemeinde Hundsbach  
vom 24.11.2023 

 
Sitzungsort: im Dorfgemeinschaftshaus Hundsbach, Hauptstraße 1, 55621 Hundsbach 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 20:20 Uhr 

 
 
Anwesend: Anwesend: Es fehlen: 

 
Vorsitz: 
Schmidt, Simone 
 
Mitglieder: 
Reidenbach, Thorsten 
Stützel, Martina 
Krauß, Jens 
Dietrich, Lars 
Lörsch, Andreas 
 
 
 

 
Schriftführung: 
Schmidt, Simone 
 
 
Presse: 
 
Zuhörer/Gäste: 
Vier Bürger 
Stefan Gesse, Forstamt Bad 
Sobernheim 

 
Flohr, Jens 
Hautz, Christoph 
Schiffler, Stefan 
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Tagesordnung: 

- öffentlich - 
 
1. Einwohnerfragestunde 

 
2. Forstwirtschaftsplan 2024, Information über die geplanten 

forstwirtschaftlichen Maßnahmen und Beschlussfassung des 
Forstwirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2024 
 

3. Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 54 VwVfG mit 
der Verbandsgemeinde Nahe-Glan;  
Kostenregelung anlässlich der Betreuung von Kindern aus der 
Ortsgemeinde Hundsbach in der kommunalen 
Verbandsgemeindekindertagesstätte Lauschied;  
-Beratung und Beschlussfassung- 
Vorlagen-Nr. 2023Hundsb009 
 

4. Mitteilungen und Anfragen 
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Zur heutigen öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Ortsgemeinde Hundsbach 
war mit Schreiben vom 10.11.2023 unter Bekanntgabe der Tagesordnung form- und 
fristgerecht eingeladen worden. Die Veröffentlichung erfolgte im Mitteilungsblatt Nr. 46 
vom 16.11.2023. 
 
Die Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung soll Punkt 2 durch einen Halbsatz ergänzt werden und 
die folgt lauten:  
„Forstwirtschaftsplan 2023, Information über die geplanten forstwirtschaftlichen 
Maßnahmen und Beschlussfassung des Forstwirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 
2024“. 
 
Gegen die Änderung des Punktes bestehen seitens der Ratsmitglieder keine 
Bedenken. 
 
Sodann wird Folgendes beraten und beschlossen: 
 
 
- Öffentlicher Teil - 
 

 
Tagesordnungspunkt 1 
Einwohnerfragestunde 
 
Ein Bürger fragte nach dem Sachstand seiner Anfrage bezüglich der 
Straßensetzungen. Die Vorsitzende wird sich bei den Kollegen in der Verwaltung 
erkundigen.  
Eine weitere Frage wurde nach dem Sachstand des privatwirtschaftlichen Ausbaus der 
UGG gestellt. Die Vorsitzende informierte die Anwesenden, dass es hierzu keine 
konkreten Ausführungs- und Zeitpläne gibt.  
   

 
Tagesordnungspunkt 2 
Forstwirtschaftsplan 2024, Information über die geplanten forstwirtschaftlichen 
Maßnahmen 
 
Die Vorsitzende begrüßt Herrn Revierförster Gesse. Herr Gesse informiert über die 
geplanten forstwirtschaftlichen Maßnahmen. Die Stilllegungsflächen müssen noch 
festgelegt werden. Die dafür vorgesehenen Flächen sollen bei der geplanten 
Waldbegehung am Samstag, 6. Januar 2024, begangen und besprochen werden. 
 
Die Waldbegehung wird rechtzeitig im Mitteilungsblatt angekündigt. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Gesse wird seitens der Gemeinde nochmals verdeutlicht, 
dass kein Holz an Auswärtige verkauft werden soll. 
 
Nach kurzer Beratung wird der Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 
beschlossen.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig (6 Ja)   
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Tagesordnungspunkt 3 
Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 54 VwVfG mit der 
Verbandsgemeinde Nahe-Glan;  
Kostenregelung anlässlich der Betreuung von Kindern aus der Ortsgemeinde 
Hundsbach in der kommunalen Verbandsgemeindekindertagesstätte 
Lauschied;  
-Beratung und Beschlussfassung- 
 
Die Verbandsgemeinde Nahe-Glan hat die Betriebsträgerschaft und Aufgabe der 
Kindertagesbetreuung im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und 
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) vom 
03.09.2019 (GVBl. 2019, S. 213) inne. Gemäß den Vorgaben des § 5 Abs. 4 Satz 2 
KiTaG erfüllt die Verbandsgemeinde Nahe-Glan die Aufgabe der örtlichen 
Gemeinschaft als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung, sie ist Betriebsträgerin der 
Kindertagesstätte Lauschied.   
Der Einzugsbereich der kommunalen Kindertagesstätte Lauschied umfasst grds. die 
Kinder aus der Ortsgemeinde Lauschied. Sofern jedoch freie Kita-Plätze zur 
Verfügung stehen, können nach Zustimmung des Trägers, auch Kinder aus anderen 
Ortsgemeinden aufgenommen werden. Derzeit besuchen zwei Kinder aus der 
Ortsgemeinde Hundsbach die kommunale Kindertagesstätte Lauschied.  
Verbunden mit der Trägerschaft der kommunalen Kindertagesstätte Lauschied und der 
Betreuung von Kindern aus anderen Ortsgemeinden entstehen finanziellen Folgen, die 
mit Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 54 VwVfG geregelt 
werden.  
In diesem Vertrag wird die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Hundsbach an den 
ungedeckten Betriebskosten vertraglich vereinbart. Mit Abschluss des öffentlich-
rechtlichen Vertrages entledigt man sich lediglich dem Betrieb einer Kindertagesstätte, 
nicht aber der Kostentragungsverpflichtung.  
 
Analoge öffentlich-rechtliche Verträge wurden auch schon mit den 
Zuordnungsgemeinden der Kitas getroffen, die sich ebenfalls in Trägerschaft der 
Verbandsgemeinde Nahe-Glan befinden. (Meddersheim, Meisenheim, Monzingen) 
Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde seitens der Kommunalberatung Rheinland-
Pfalz rechtlich überprüft und ist der Beschlussvorlage als Anlage beigefügt.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hundsbach beschließt, den Abschluss eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages nach § 54 VwVfG mit der Verbandsgemeinde Nahe-
Glan über die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Hundsbach anlässlich der 
Betreuung von Kindern aus der Ortsgemeinde Hundsbach in der kommunalen 
Verbandsgemeindekindertagesstätte Lauschied.  
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig  
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Tagesordnungspunkt 4 
Mitteilungen und Anfragen 
 
Förderung der Forstwirtschaft; Zuwendung zur Bewältigung der durch 
Extremwetter verursachten Schäden im Wald 
 
Die Vorsitzende informiert, dass die Gemeinde eine Förderung in Höhe von  
2.093 Euro erhalten hat. 
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
  
 
 
Da keine weiteren Anfragen und Mitteilungen vorliegen, schließt die Vorsitzende den 
öffentlichen Teil der Sitzung. 
 
 
 
Die Vorsitzende und Schriftführerin:   
 
 
 
 

 

Simone Schmidt   
  
 


